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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1994

Norm

GRBG §1 Abs2

Rechtssatz

Der Umstand, daß der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Konventionsverletzung im Strafverfahren

festgestellt hat, ändern nichts an der Unzulässigkeit von Grundrechtsbeschwerden im Zusammenhang mit der

Verhängung und dem Vollzug von Freiheitsstrafen.

Entscheidungstexte

14 Os 193/93

Entscheidungstext OGH 15.02.1994 14 Os 193/93

11 Os 112/99

Entscheidungstext OGH 22.09.1999 11 Os 112/99

Auch; nur: Unzulässigkeit von Grundrechtsbeschwerden im Zusammenhang mit der Verhängung und dem

Vollzug von Freiheitsstrafen. (T1)
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